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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 

11. Mai 1984 den Einspruch gegen das europische Patent Nr. 

202 zurUckgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang 

aufrechterhalten. 

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

S. Juli 1984 unter gleichzeitiger Bezahiung der Beschwerde-

gebUhr Beschwerde eingelegt und die Beschwerde am 

27. Juli 1984 schriftlich begrUndet. 

III. Mit Schreiben vom 21. Oktober 1985 hat die Patentinhaberin 

unter Hinweis auf die Rechtsauskunft Nr. 11/82 des Euro-

pischen Patentaints (AB1. EPA 2/1982, S. 57) beantragt, das 

Patent zu widerrufen und gleichzeitig erklärt, daB sie der 

Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht 

zustimme und keine genderte Fassung vorlegen werde. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

2. Eine Entscheidung darUber, ob die Beschwerde ganz oder teil-

weise gerechtfertigt ist, kann die Kammer nicht treffen. Der 

Patentinhaber hat im Beschwerdeverfahrefl seine Billigung der 

erteilten Fassung des Patents widerrufen und zugleich er-

klärt, daB er keine genderte Fassung vorlegen werde. Daher 

liegt keine Fassung des Patents vor, die die Kanimer der 

PrUfung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn nach Arti-

kel 113 (2) EPU hat sich das Europäische Patentamt bei der 

PrUfung des europäischen Patents an die vom Patentinhaber 

vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. 
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3. 	Daraus, daB die Fassung des Patents der VerfUgung des Pa- 

tentinhabers unterliegt, folgt, daB ein Patent gegen den 

Willen des Patentinhabers nicht aufrechterhalten werden 

kann. Widerruft der Patentinhaber seine vor der ersten 

Instanz ausgesprochene Billigung der erteilten Fassung des 

Patents und erklärt er, daB eine geänderte Fassung nicht 

vorgelegt werde, so ergibt sich aus diesen Erklárungen, daB 

er die Aufrechterhaltung des Patents in weicher Fassung auch 

immer verhindern will. 

Das Patent 1st daher zu widerrufen (s. Entscheidung T 73/84, 

/ 	 Amtsblatt 1985 S. 241). 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent 

widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

~. /4 
J. RUckerl 	 K. Jahn 
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